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Die Marktgemeinde St. Martin im Innkreis schreibt gemäß §§ 8 -11 des OÖ. Gemeinde-, 
Dienstrechts- und Gehaltsgesetzes – (Oö. GDG 2002) i.d.g.F. – folgenden Dienstposten 
geschlechtsneutral und öffentlich aus: 

Mitarbeiter/in im Verwaltungsdienst und Buchhaltung 
 

Beschäftigungsausmaß: vollzeitbeschäftigt mit 40 Wochenstunden oder alternativ zwei 
Teilzeitbeschäftigte mit ca. 20-25 Wochenstunden 
 
Dienstbeginn: ehest möglich, unbefristetes Dienstverhältnis 
 
Entlohnung: Als Vertragsbedienstete/r in der Einreihung GD 20.3. Die Entlohnung richtet sich 
nach dem Oö GDG 2002 i.d.g.F. und beträgt je nach Anrechnung der Erfahrungszeiten 
mindestens € 2.138,10 brutto bei Vollbeschäftigung.  
 
Aufgaben:  

• Debitorenbuchhaltung (Erstellung von Vorschreibungen der Gemeindeabgaben, 
Beitragsvorschreibungen, Fälligkeitsüberwachungen - Mahnwesen, etc.) 

• Meldeamt 
• Bürgerservice - Parteienverkehr 
• Mitarbeit in allen Bereichen der Gemeindeverwaltung 

 
Allgemeinde Voraussetzungen:  

• Erfüllung der im § 17 des Oö. Gemeindedienstrechts- und Gehaltsgesetzes 2002 
i.d.g.F. enthaltenen allgemeinen Aufnahmevoraussetzungen durch Vorlage 
entsprechender Nachweise 

• Österreichische Staatsbürgerschaft bzw. EU-Staatsbürgerschaft 
• Persönliche, gesundheitliche und fachliche Eignung für die vorgesehene Verwendung 
• Volle Handlungsfähigkeit und einwandfreies Vorleben 
• Für männliche Bewerber: erfüllter Präsenz- bzw. Zivildienst, sofern die gesundheitliche 

Eignung dafür gegeben war 
 

Unbedingt zu erfüllende Aufnahmevoraussetzungen: 
• Niveau einer Lehrabschlussprüfung als Bürokaufmann/frau oder eines verwandten 

Lehrberufes bzw. abgeschlossene mittlere/höhere berufsbildende Schule 
• Persönliche Flexibilität in Bezug auf die Dienstzeit, angepasst an die Erfordernisse des 

Dienstgebers und Bereitschaft zu Überstunden/Mehrstunden 
(Besprechungen/Sitzungen nach Dienstschluss) 

• Bereitschaft zur Ablegung der Dienstprüfungen (gemäß Dienstausbildungsverordnung) 
und zur ständigen Weiterbildung 
 

Wir erwarten uns: 
• Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung  
• Sehr gute EDV Anwenderkenntnisse 
• Gute Ausdrucksform in Schrift und Sprache 
• Team-, Kritik- und Kommunikationsfähigkeit 
• Belastbarkeit, Genauigkeit und Selbstständigkeit  
• Höflichkeit und Geschick im Umgang mit Bürgerinnen/Bürgern 

 
Wir bieten Ihnen: 

• Verantwortungsvolle Tätigkeit 
• Krankenversicherung der Krankenkasse für Gemeindebedienstete (KFG) 
• Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
 
 

Wir verlängern unsere Bewerbungsfrist bis Montag, 02.05.2022!
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Impressum:
Redaktion, Inhaber und Herausgeber: Marktgemeinde St. Martin im Innkreis, 4973 St. Martin im Innkreis, Diesseits 184, Telefon: 07751/8255

FAX: 07751/8255-14 - E-Mail: j.langmaier@st-martin-innkreis.at - Homepage: https://www.st-martin-innkreis.ooe.gv.at - 
Fotos: Marktgemeinde St. Martin im Innkreis oder laut Angabe.

Auswahlverfahren: Das Auswahlverfahren erfolgt nach dem Oö. Gemeinde-Dienstrechts- und Gehaltsgesetz 
2002 i.d.g.F. Die Marktgemeinde behält sich vor, Vorstellungsgespräche zu führen, leistet jedoch für die im Zu-
sammenhang mit der Bewerbung entstandenen Kosten keinen Ersatz.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte mit den entsprechenden Unterlagen (wie Bewerbungsschreiben, 
Lebenslauf mit Foto, Abschlusszeugnisse bzw. Zeugnisse der abgeschlossenen Berufsausbildung, Beschäf-
tigungsnachweise der bisherigen beruflichen Verwendung, Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, 
Strafregisterauszug, usw.) bis spätestens Montag, 02.05.2022 bis 12 Uhr

an das Marktgemeindeamt St. Martin im Innkreis, Diesseits 184, 4973 St. Martin im Innkreis, z.H.Frau Petra 
Wimmer oder per E-Mail an p.wimmer@st-martin-innkreis.at. Auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, werden 
Bewerbungen, die nach dem 02.05.2022 - 12 Uhr einlangen, nicht mehr berücksichtigt.
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Ukraine
Wie bekannt wurden bei uns in 
St. Martin mittlerweile schon zwei 
Familien aufgenommen, die aus 
der Ukraine flüchten mussten. 
Die Umstände sind für unsereinen 
vermutlich nicht vorstellbar. Klar 
ist jedoch, dass die Flüchtenden 
ziemlich alles hinter sich lassen 
mussten.
Nur das Notwendigste konnte mit 
auf den ungewissen Weg genom-
men werden.
Die finanziellen Möglichkeiten 
sind sehr eingeschränkt, Unter-
stützung durch die Bevölkerung 
wäre erwünscht.
 
Spendenkonto Notunterkunft 
Raiffeisenbank Innkreis Mitte 
AT40 3420 0000 0151 6889

Unsere Marktgemeinde  ist seit 
kurzer Zeit Mitglied der  Klima- 
und Energie-Modellregion (KEM) 
Innviertel/Hausruck.
Nähere Infos unter: 
https://www.klimaundenergiemo-
dellregionen.at/

KEM Grünzug

Neben der gezielten Bewusst-
seinsbildung, werden unter an-
derem Mobilitätsprojekte und 
Investitionen im Bereich von Pho-
tovoltaik vorangetrieben.

Der Grünzug nimmt langsam 
Gestalt an, im nächsten Schritt 
werden Abfallbehälter und Hun-
detoiletten-Ständer aufgestellt.
Für die menschlichen Bedürfnis-
se wird es eine Zwischenlösung 
geben (geplant ist zumindest ein 
„Dixi-Klo“).
Unabhängig davon erlauben wir 
uns aber, an die allgemeinen Be-
nimmregeln zu erinnern.
Nicht jeder Nachbar ist von einer 
Geruchsbelästigung begeistert.
Versetzen sie sich einfach in die 
Lage der Betroffenen, dann wird 
man vieles verstehen ...
Der Spielplatzgestaltung für die 
unsere Kleinen ist aktuell ein 
großes Thema in Ausschuss- 
und Gemeinderatssitzungen.


